
Stämp el - Tabelle

Aber öle Anwendung öer vom r . Jänner l8t8

für bie Gelburkunden vorgeschriebenen r5

Stämpel - Classen .

FürGeldürkunden aller

Art ohne Unterschied
der Währung im Be-

- trag

Wird erfordert

ra¬ dle Stam -
pelgevühr
in Convsn-

tionii»
Wiinzs

oderBank¬
noten.

Wenn die Urkunde
aus mehreren Bo¬
gen Lsftcht , darf
nur der ersteBogen
den vollen t lassen-
mässiaen Stämpel
enthalten/ die and«»
ren oder die Ein«
lagK- Bogen erfor¬
dern aber vloß »ach
Si 7 und 15 dds Pa« ^tenter vom 5. Vcto-

ber 1802
denStämpel zu

^ ! fl. lkr . i fl. lkr.

«der 2 fl .bis
-- 20 - -
- So - -
- 122 - -
- 250 - -
- 500 - -
- 1000 - -
- 2000 - -
- 4000 --
- 8000 - -
- 16,000 - -
- 32/vao - -
- 64,000 fl.

20 fl-
So -

125 -
2S0 -
500 -

1000 -
2000 -
4^00 -
8000 -

16,000 -
32,000 -
64,000 -

1
2
4
7

10
20
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so

100

1

4
^7
10

Anmerkungen

In Folge des hohen Hofkammer- Decreis vsm

iH. November 1817 find :

Erstens : Vom >. Jänner 18 t8 angefangen ,

alle Stämpelgebühren auf Papier , Wechsel , Wechsei-

Prokeste , Handlungsbücher , Spielkarten , Kalender ,

ZeitungSblätter , Starke , Haarpuder und Schminre

in Conventions « Münze oder Banknoten zu eunichlcn ,



Zwsytens : Von diesem Zeitpuncte an, sind
diese Stämpelgebühren für alle Gcldurkunden ohne
Unterschied der Wahrung , auf welche sie ausgestellt
werden , nach den in vorstehender Tabelle aufgeführ¬
ten dreizehn Classen festgesetzet.

Drittens . Die Urkunden über Geldbetrags
bis cinschljeßig zwey Gulden sind von dem Ge¬
brauch des StämpelS freygelassen .

Viertens . Alle übrige gesetzliche Bestimmun¬

gen des Patentes vom 5. Oktober 1802 , vom i5 .
October 1808 , des Cir culars vom 1. März 1811 ,
und aller damit in Verbindung stehenden Verordnun¬

gen , werden in sofern sie durch das hohe Hofkammer -
Decret vom November 1817 nicht ausdrücklich
abgeändert wurden , in ihrer Wirksamkeit bestätiget .

Durch ein nachgcfolgtes und so wie das erstere

kundgemachtes hohes Decret vom 2. December 1817
würde vorgeschrieben , das

u) Bom 1. Jänner 1818 angefangen , von dem
mit den bisherigen Stämpelzeichen versehenen unge¬
brauchten Papier unter der in dem Stämpel - Pa¬
tente vom 5. October »80s festgesetzten Strafe kein

Gebrauch gemacht werden dürfe .
d) Das alle mieden bisherigen Stämpelzei¬

chen versehene ungebrauchte Papier mit Zurückstel¬

lung der Stämpelgebühren in Einl ' ösungs - oder An-

ticipakions - Scheinen eingelöset werde , dieses jedoch
vom i . Jänner 1318 angefangen bis längstens letz¬
ten May 1818 zu der Ge' fälls - Administration in.
der Hauptstadt jeder Provin z um so gewisser zur Ein¬

lösung gebracht Werden wusste, als dafür vom r . Jn -
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nius rgiZan , auf keine Art weiter eins Vergmung

geleistet wird. ^

Die Abdrücke der neuen Stampel aller dreyzeyn

Classen , und des Controll : Stämpels , der vom i «

Zänner 1818 zur Unterscheidung des ErfullungS -

stämpcls aufgedrückt wird , wurden durch Circular

der Landesstelle mitg etheilet .

Personalstämpeltariff , alphabetisch geordnet

aus dem Stämpelpatentr vom 5. October ' 8 " - ,

und den nachgefolgten Erläuterungen über die

nach den persönlichen Eigenschaften bestimm¬

ten Stämpelbogenclassen .

A.

Adelige , welchen ein in - oder ausländi¬

scher Adel eigen ist . °

A djunct § n bey ben lanbesfurstüchen

dersteken , und in niedern öffentlichen oder

Privat - Diensten - ^ ?
Adj un cten bey Hofstellen und Hofamtern

A durinistrat 0 res , siehe Vorsteher el-

! si-j kr.

! !
! 2I —

!
!

3c»
45

nes Amtes .
Adv 0 caten , wenn sie auch nicht Docto - ^

ren sind . > ' ^
Aebte ( infulirte ) . ' i
A g e n ^e n, siehe H 0 fagenten .
Amts bothen .
A m t s v 0 r st e h er , siehe Vorsteher eines

Apotheker , wenn sie auch nicht Bürger

sind , wie B ü r g e r ihres Wohnortes .

UvxeUakionsräthe , siehe Räthe .
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